
Verband Deutscher Berg- 
und Skiführer e.V. 

1. Geltung 
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten 
für alle Verträge des VDBS über Aus- und 
Fortbildungen (nachfolgend „Lehrgänge“) 
mit den Teilnehmern. Hiervon abweichen-
de AGB des Teilnehmers finden keine 
Anwendung.

2. Angebote und Vertragsschluss 

2.1. 
Die Darstellungen der Veranstaltungs
angebote des VDBS auf der Webseite 
www.vdbs.de, in Prospekten oder sonsti-
gen Werbeträgern sind freibleibend und 
unverbindlich und damit keine Angebote 
im Rechtssinn. Erst die Anmeldung durch 
den Kunden gilt als verbindliches Vertrags-
angebot. Mit der Anmeldung erkennt der 
Kunde diese AGB ausdrücklich an.

2.2. 
Die Anmeldung erfolgt in der Regel  
schriftlich oder Online. 

2.3. 
Der VDBS ist berechtigt, dass kundenseitige 
Vertragsangebot innerhalb von 14 Tagen 
nach seinem Zugang bei ihm anzunehmen 
(Angebotsbindung). Die Annahme wird 
mittels Anmeldebestätigung entweder 
schriftlich, in Textform oder E-Mail erklärt. 
Durch diese Anmeldebestätigung kommt 
der Vertrag unter der aufschiebenden 
Bedingung der Zahlung des Lehrgangsent-
gelts gem. Ziff. 5. zustande.

Sollte es im Zusammenhang mit einer  
Onlineanmeldung durch den VDBS zu 
einer Eingangsbestätigung kommen,  
stellt diese Eingangsbestätigung keine  
Annahmeerklärung im Rechtssinne dar. 

Erst mit der Anmeldebestätigung wird das 
Vertragsangebot angenommen.

2.4. 
Mit der Anmeldung bestätigt der Kunde, 
Mitglied beim VDBS zu sein und anerkennt 
die jeweiligen Ausbildungsinhalte sowie 
Prüfungsordnungen. Ausgenommen hierfür 
sind Vorbereitungs-lehrgänge und Ein-
gangstests. 

3. Rücktritt/Kündigung 

3.1. 
Der Kunde ist berechtigt, bis spätestens  
30 Kalendertage vor Beginn der Veranstal-
tung vom Vertrag zurückzutreten.

Für diesen Fall zahlt der Kunde eine pau-
schale Bearbeitungsgebühr in Höhe von  
€ 100,00. 

Erfolgt der Rücktritt nach Ablauf der  
vorstehenden Rücktrittsfrist aber noch  
15 Werktage vor dem Beginn der Veran-
staltung, ist der VDBS berechtigt, 50 % der 
Lehrgangsgebühr als Entschädigungspau-
schale zu verlangen bzw. einzubehalten.
Erfolgt der Rücktritt weniger als 15 Kalen-
dertage vor dem Lehrgang, ist die volle 
Lehrgangsgebühr als Entschädigungspau-
schale durch den Kunden zu bezahlen.
Dem Kunden bleibt der Nachweis vor-
behalten, dass dem VDBS ein geringerer 
Schaden entstanden ist. 

Der Rücktritt ist mindestens in Textform zu 
erklären. 

Für die Berechnung der jeweiligen Frist ist 
der Zugang der Rücktrittserklärung beim 
VDBS maßgebend. Ab dem Tag des Ver-
anstaltungsbeginns ist der Rücktritt nach 
Ziff. 3.1. ausgeschlossen.

4. Zahlung des Entgelts 

4.1.
Das Lehrgangsentgelt ist ohne Abzug  
und unabhängig von Leistungen Dritter  
im Voraus, sofort mit Rechnungsstellung 
fällig. Die Zahlung hat unter Angabe der 
vollständigen Rechnungsnummer und  
Bezeichnung des Lehrgangs zu erfolgen. 

4.2. 
Soweit im Zusammenhang mit dem Lehr-
gang weitergehende Kosten entstehen 
(z.B. Unterkunft, Verpflegung und etwaige 
Eintrittskosten in Hallen etc.) werden diese 
vom Kunden gesondert gezahlt. Diese sind 
von der Lehrgangsgebühr nicht umfasst. 

5. Änderungen und Absage von  
Lehrgängen 

5.1.
Der VDBS ist berechtigt, den Lehrgang ab-
zusagen, wenn aus nicht von ihm zu  
vertretenden Gründen 

- �der Dozent ausfällt und ein Ersatzdozent 
nicht eingesetzt werden kann, oder 

- �der Lehrgang aus Gründen höherer  
Gewalt (= unvorhersehbares und nicht  
in zumutbarer Weise abwendbares  
Ereignis, z.B. Witterungsbedingungen) 
nicht durchgeführt werden kann. 

5.2. 
Das Recht, den Lehrgang abzusagen, 
steht dem VDBS auch dann zu, wenn die 
für die Veranstaltung vorgesehene Teilneh-
merzahl nicht erreicht wird.

5.3.
Im Fall der Absage einer Veranstaltung 
wird der Kunde unverzüglich informiert. 

Bisher gezahlte Lehrgangsgebühren  
werden unverzüglich erstattet. 

Weitergehende Ansprüche, insbesondere 
Schadenersatzansprüche des Kunden be-
stehen nicht.

6. Kündigung des VDBS aus wichtigem 
Grund 
Der VDBS kann den Vertrag aus wichtigem 
Grund kündigen, insbesondere, wenn der 
Kunde den Lehrgang nachhaltig erheb-
lich stört oder wenn trotz Mahnung keine 
fristgerechte Zahlung des Lehrgangsent-
gelts erfolgt. Gleiches gilt für den Fall, dass 
der VDBS ein überhöhtes Risiko für den Fall 
der Teilnahme des Kunden am Lehrgang 
entsteht, beispielsweise durch fehlende 
körperliche Fitness. In allen Fällen der frist-
losen Kündigung durch den VDBS haftet 
der Kunde für den dadurch entstehenden 
Schaden.

7. Umfang der Leistung
Die Prüfung der Eignung des Lehrgangs für 
die vom Kunden mit der Belegung der Ver-
anstaltung verfolgten Ziele obliegt allein 
im Verantwortungsbereich des Kunden. 
Dieser hat insbesondere zu prüfen, ob und 
inwieweit er die persönlichen Vorausset-
zungen erfüllt, um den Anforderungen des 
jeweiligen Lehrgangs zu genügen. 

8. Haftung 

8.1. 
Der VDBS haftet im Falle leichter Fahrläs-
sigkeit nur bei Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten (= Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Vertragspartner 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf) 
und beschränkt auf den vorhersehbaren 
Schaden. Für sonstige leicht fahrlässig ver-
ursachte Schäden haftet der VDBS nicht.

8.2. 
Die in 8.1. beschriebene Haftungsbe-
schränkung gilt nicht bei der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit, bzw. 
wenn der VDBS einen Mangel arglistig 
verschwiegen oder eine Beschaffenheits-
garantie übernommen hat. Die Regelung 
des Produkthaftungsgesetzes sowie eine 
Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässig-
keit bleiben unberührt.

9. Versicherungsschutz
Es besteht kein Versicherungsschutz für die 
Lehrgangsteilnehmer seitens des VDBS. 
Der VDBS empfiehlt Lehrgangsteilneh-
mern selbständig einen Reiserücktritts-, 
Unfall- und Haftpflichtversicherungsschutz 
abzuschließen.

10. Pandemie-Hinweis
In Zeiten einer Pandemie sind die Ein
haltung der jeweils zum Aus- oder Fort-
bildungszeitpunkt  gültigen Bestimmungen 
des VDBS, des jeweiligen Veranstaltungsor-
tes / -landes sowie der Kurs-Lokalität (Hotel, 
Hütte, Kletterhalle etc.), Voraussetzung 
für eine Teilnahme an der gebuchten 
Veranstaltung. Bereits mit der Anmeldung 
erklärt sich der Teilnehmer / die Teilnehme-
rin bereit, ggf. den jeweils erforderlichen 
Nachweis und eine etwaige Selbstver-
pflichtungserklärung abzugeben, die 
Hygienevorschriften einzuhalten sowie 
eventuell sich aus den jeweilig erforder-
lichen Maßnahmen entstehende Kosten 
zu übernehmen. Das Risiko, die zum 
Zeitpunkt am jeweiligen Ort notwendigen 
Voraussetzungen zu erfüllen, obliegt dem 
Teilnehmer.

11. Datenschutz
Der VDBS erhebt im Rahmen der Abwick-
lung von Verträgen Daten des Kunden.  
Er beachtet insbesondere die Vorschriften 
der DSGVO. Nähere Einzelheiten ergeben 
sich aus der im Onlineangebot abrufbaren 
Datenschutzerklärung. 

12. Gerichtsstand 

12.1. 
Ist der Kunde Kaufmann im Sinne des 
Handelsgesetzbuchs (HGB), juristische 
Person des öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist 
ausschließlich Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar 
oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten 
der Geschäftssitz des VDBS in Bad Heil-
brunn. Der VDBS ist jedoch auch berech-
tigt, Klage am allgemeinen Gerichtsstand 
des Kunden zu erheben. 

12.2. 
Der in Ziff. 12.1. geregelte Gerichtsstand ist 
auch dann einschlägig, wenn der Kunde 
keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik 
Deutschland hat, nach Vertragsschluss
seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt hat
oder sein Wohnsitz zum Zeitpunkt der  
Klageerhebung nicht bekannt ist. 
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